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Regelmäßige Reinigung der U-Bahnhöfe 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04924 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 13 - 
Bogenhausen vom 13.12.2022 

 

Sehr geehrter Herr Ring,  

 
gemäß o.g. BA-Antrag fordern Sie die SWM/MVG auf, in den Münchner U-Bahnhöfen 
regelmäßig gründliche Grundreinigungen durchzuführen, um der schleichenden 
Verwahrlosung der Bahnhöfe entgegenzuwirken. 
 
Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der das Mobilitätsreferat mit 
der Beantwortung beauftragt hat. 

 

Hierzu haben wir die dafür zuständige SWM/MVG um Stellungnahme gebeten, die uns nun 

Folgendes mitteilte:  

 
„Die U-Bahnhöfe werden grundsätzlich regelmäßig gereinigt. 
Am angesprochenen U-Bahnhof Arabellapark wurden die Natursteinplatten an den 
Außenabgängen vor wenigen Wochen einer intensiven Reinigung unterzogen. Die Wände im 
Gleisbereich wurden ebenfalls erst vor kurzem gereinigt. 
Gleichwohl kommt es jedoch, je nach verwendeten Materialien und natürlich auch Alter der 
Anlagen, zu unterschiedlichen optischen Ergebnissen.  
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Die Marmorwände in den Zwischengeschossen wirken partiell durch unterschiedliche 
Steinmaserungen schmutzig, auch hat in den Stein eingedrungene Feuchtigkeit zu einer 
Veränderung des optischen Erscheinungsbilds geführt. Die Reinigung der Marmorplatten ist 
sensibel durchzuführen, der Einsatz von zu aggressivem Reinigungsmittel ist nicht 
empfehlenswert, da der Stein auch nachhaltig geschädigt werden kann. Ein „sauberes 
Ergebnis“ ist jedoch gewährleistet.“ 

 

Die Anfrage des Bezirksausschusses ist damit satzungsmäßig erledigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

MOR-GB1.11 

 

 

II. über das DMS (E-Akte) an MOR-GL5 
mit der Bitte um Abschluss des RIS und DMS-Vorganges 
 
an die SWM/MVG 
z.K. 

III. Ablage bei MOR-GB1.11 
 


